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Öffentliche Bekanntmachung zur Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Teuchern

Sitzungstag: Dienstag, 01.07.2025, 18.00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus Teuchern, Ratssaal, Markt 21, 06682 

Teuchern

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der 

Tagesordnung
5. Einwohnerfragestunde

Informationen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil
1. Vergabeangelegenheiten
1.1. Beschluss über Vergabe von Energielieferleistungen für die 

kommunalen öffentlichen Einrichtungen sowie der Stra-
ßenbeleuchtung der Stadt Teuchern

1.2. Beschluss über die Vergabe von Bauleistungen: Installation 
von Fenstern und Türen im Bestandsgebäude Kita Trebnitz

1.3. Beschluss über die Ersatzbeschaffung der Server- und Ar-
beitsplatztechnik für die Einheitsgemeinde Stadt Teuchern

2. Informationen und Anfragen

M. Schneider
Bürgermeister

3. Änderungssatzung der Satzung der Stadt 
Teuchern zur Umlage der Verbandsbeiträge 
der Unterhaltungsverbände „Mittlere Saale – 
Weiße Elster“ und „Weiße Elster“
Aufgrund des § 56 Wassergesetz des Landes Sachsen – Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geän-
dert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA 
S. 372, 374) der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) 
und der §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen – Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712, hat der 
Stadtrat der Stadt Teuchern in seiner Sitzung vom 22.04.2025 
die folgende Satzungsänderung zur Umlage der Verbandsbeiträ-
ge des Unterhaltungsverbandes „Mittlere Saale – Weiße Elster“ 
und „Weiße Elster“ beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

(1) Anlage 1 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu 
gefasst:
ANLAGE 1
zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur Umlegung der 
Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungsverbände (UHV) „Mittlere 
Saale – Weiße Elster“ und „Weiße Elster“, für die Stadt Teuchern 
(Umlagesatzung).
(1) Gemäß § 7 Absatz 1 der oben genannten Satzung beträgt der 
Beitragssatz in dem Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes 
UHV „Mittlere Saale – Weiße Elster“ für das Jahr 2024 – 11,14 
EUR/ha. Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages 
beträgt für das Kalenderjahr 2024 - 5,88 Euro/ha.
(2) Gemäß § 7 Absatz 2 der oben genannten Satzung beträgt 
der Beitragssatz in dem Ver-bandsgebiet des Unterhaltungsver-

Einheitsgemeinde Stadt Teuchern

Öffnungszeiten des Rathauses Teuchern

Montag geschlossen
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Das Einwohnermeldeamt ist jeden 1. Samstag im Monat mit 
vorheriger Terminvereinbarung geöffnet.

Nachruf
Mit tiefer Betroffenheit und großer Anteilnahme haben wir 

die Nachricht vom Ableben von Frau

Birgit Spindler
1961 - 2025

aufgenommen

Frau Spindler war über 40 Jahre als Erzieherin tätig.
Seit 2011 bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben im Mai 
2024 war sie die Leiterin der Kita „Trebnitzer Landmäuse“.

Sie war seit 2014 im Ortschaftsrat Trebnitz tätig und wurde 
im Dezember 2024 zur Ortsbürgermeisterin der Ortschaft 

Trebnitz gewählt.

Ihr pflichtbewusstes und fleißiges Wesen wird uns immer in
Erinnerung bleiben.

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gehört ihrer Familie.

Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern
Marcel Schneider

Vorsitzender des Stadtrates Teuchern und
Ortsbürgermeister der Stadt Teuchern

Ortschaftsrat Trebnitz

Teuchern, OT Trebnitz, im Mai/Juni 2025

Glasfaser-Ausbau in der Einheitsgemeinde 
Stadt Teuchern

Bürgerinformationsveranstaltung

Die GlasfaserPlus GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der 
Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund) 
informiert am
Mittwoch, 25.06.2025 um 18.00 Uhr
Saal im Dorfgemeinschaftshaus Gröbitz, Gröbitzer Hauptstra-
ße 4, 06682 Teuchern OT Gröbitz
Information für die Einwohner der Ortsteile Gröbitz, 
Krauschwitz, Nessa und Prittitz
Donnerstag, 26.06.2025 um 18.00 Uhr
Sporthalle Gröben, In den Wiesen 1, 06682 Teuchern
OT Gröben
Information für die Einwohner der Ortsteile Trebnitz und 
Gröben
über die in der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern im Mai 2025 
beginnende Maßnahme zum Glasfaserausbau.

Einheitsgemeinde Stadt Teuchern
im Auftrag der GlasfaserPlus GmbH
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Bekanntmachung
über die Auslegung/Veröffentlichung des Planfeststellungs-
beschlusses für das Vorhaben „IAW-Industrielle Abwärme 
- Errichtung und Betrieb einer Wasserstofftrasse von Leuna 
nach Kulkwitz, Abschnitt Sachsen-Anhalt“
betroffene Gemarkungen:
- Spergau (Stadt Leuna, Landkreis Saalekreis),
- Wengelsdorf und Großkorbetha (Stadt Weißenfels, Land-

kreis Burgenlandkreis),
- Bad Dürrenberg, Tollwitz und Nempitz (Stadt Bad Dür-

renberg, Landkreis Saalekreis) und
- Prittitz (Stadt Teuchern, Landkreis Burgenlandkreis)

I.
Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt vom 08.05.2025 (Az.: 308.6.5-32342-1 - F3.23) 
wurde der Plan für das o. g. Vorhaben gemäß §§ 43 Abs. 1 Ziffer 
5, 43l Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und § 74 
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i. V. m. § 1 
VwVfG LSA festgestellt.
Vorhabenträgerin ist die Stadtwerke Leipzig GmbH.
Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist Bestandteil 
des Planfeststellungsbeschlusses.

II.
Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen können 
auf der Internetseite https://lsaurl.de/PlanfeststellungLVwA (bit-
te so in den Browser eingeben) oder auf der Internetseite des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt (Startseite -> Das LVwA  
Wirtschaft, Bauwesen + Verkehr -> Planfeststellung -> Aktuelle 
Planfeststellungsverfahren) in der Zeit vom 30.06.2025 bis ein-
schließlich 14.07.2025 eingesehen werden.
Zusätzlich liegt eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlus-
ses zusammen mit einer Ausfertigung der festgestellten Planun-
terlagen
vom 30.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025
in der Stadt Teuchern zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Unterlagen sind einsehbar in der Stadtverwaltung Teuchern, 
Bauamt im Rathaus (EG), Markt 21, 06682 Teuchern während 
folgender Zeiten:
Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Mittwoch: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträgerin und 
denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, 
individuell zugestellt (§ 74 Abs. 4 VwVfG).
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss allen übrigen Be-
troffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).

III.
Gegenstand des Vorhabens
Das geplante Vorhaben „IAW – Industrielle Abwärme – Errich-
tung und Betrieb einer Wasserstofftrasse zwischen Leuna und 
Kulkwitz, Abschnitt Sachsen-Anhalt“ umfasst die Verlegung ei-
ner Gashochdruckleitung von Leuna bis an die Landesgrenze zu 
Sachsen (ca. 14 km) mit einer Leitungsdimension von DN 400 
und einem Auslegungsdruck von 63 bar inkl. aller betriebsnot-
wendigen technischen Einrichtungen (Kabelschutzrohre, zwei 
Absperrstationen mit Ausbläser).

Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses
Der Planfeststellungsbeschluss stellt den Plan für das oben ge-
nannte Vorhaben fest.
Der Beschluss enthält zahlreiche Schutzmaßnahmen, Auflagen 

bandes UHV „Weiße Elster“ für das Jahr 2024 - 12,97 EUR/ha. 
Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt für 
das Kalenderjahr 2024 – 19,39 Euro/ha.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Teuchern, den 23.04.2025

Marcel Schneider
Bürgermeister

Fundbüro
Übersicht über Fundsachen, die im Einwohnermeldeamt ab-
gegeben wurden:

Fundsache 1:
Sporttasche grau Camouflage mit Inhalt
gefunden: Am 27.02.2025 in der Bushaltestelle Teuchern,

Fundsache 2:
Schlüssel mit Anhänger rot mit der Aufschrift: Haus
und Anhänger mit dem Logo: NDR
Die Schlüssel lagen am 03.05.2025 im Briefkasten der Stadt 
Teuchern

Fundsache 3:
Schlüsselbund mit 4 Schlüsseln und Istanbulanhänger
Fundort: Rasthof Osterfeld Richtung Berlin
Fundtag: 24.05.2025

Fundbüro der Stadt Teuchern
Frau Kohlisch
Markt 21
06682 Teuchern
Tel. 034443 52151
E-Mail: ema@stadt-teuchern.de

Grün- und Astschnittplatzes der  
Einheitsgemeinde Stadt Teuchern  
(Schafsberg, gegenüber Friedhof)
Der Grünschnittplatz der Stadt Teuchern ist wie folgt  
geöffnet:
mittwochs
April - September: von 13.30 - 17.30 Uhr
März, Oktober, November: von 13.30 - 16.30 Uhr
samstags
März - November: von 8.00 - 12.00 Uhr

In den Monaten Dezember, Januar und Februar bleibt die An-
nahmestelle geschlossen.
Tel. Bauhof 034443 52124

Stadt Teuchern, den 20.06.2025

Amts- und Mitteilungsblatt online lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/3014
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des Teil-FNP der Stadt Teuchern und Ergänzung um die Ortschaften 
Gröben und Trebnitz, zur 1. Änderung des Teil-FNP Deuben, zur 
1. Änderung des Teil FNP Gröben, zur 1. Änderung des Teil-FNP 
Krauschwitz, zur 1. Änderung des Teil-FNP Nessa, zur 1. Änderung 
des Teil-FNP Prittitz in der Fassung vom April 2025 sowie die Be-
gründung mit Umweltbericht gleichen Datums gebilligt und den 
Plan einschließlich Begründung mit Umweltbericht und den wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zur Veröffentlichung bestimmt.
Der Entwurf zur Änderung und Ergänzung der o. g. Teilflächen-
nutzungspläne einschließlich Umweltbericht wird
vom 23. Juni 2025 bis einschließlich 1. August 2025
unter folgendem Link auf der Internetseite der Stadt Teuchern 
veröffentlicht:
https://ogy.de/Bekanntmachung
http://www.teucherner-land.de/bekanntmachungen/index.php
Die Unterlagen können auch im Internet über den Sachsen-An-
halt-Viewer
(https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/
resources/apps/viewer_v40/ index.html?lang=de)
eingesehen werden.

Ergänzend besteht im genannten Zeitraum während folgender 
Zeiten die Möglichkeit, den Entwurf der Planung mit der Be-
gründung einschließlich Umweltbericht im Bauamt der Stadt 
Teuchern, Markt 21, Zimmer 16 in 06682 Teuchern einzusehen 
und Stellungnahmen abzugeben:
Montag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Mittwoch: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstags: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten können Termine nach vorheri-
ger Terminabsprache unter der Nummer 034443/52147 bzw.  
info@stadt-teuchern.de vereinbart werden.
Während der Dauer der Veröffentlichung können Stellungnah-
men von jedermann abgegeben werden. Sie sollten per E-Mail 
an die folgende Adresse gesendet werden, können bei Bedarf 
aber auch auf anderem Weg abgegeben werden:
bauamt@stadt-teuchern.de.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können in der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
(UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
des UmwRG gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ver-
öffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:
Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
• Umweltbericht als Teil B der Begründung vom April 2025

Ermittlung und Bewertung der Umweltsituation im Bestand 
und nach Umsetzung der Planung, Darstellung von Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen von Eingriffen in den 
Naturhaushalt

• Stellungnahme des Burgenlandkreises vom 27.05.2024 (un-
tere Naturschutzbehörde)
Hinweise auf noch fehlenden Umweltbericht und noch nicht 
definierte Ausgleichsflächen sowie auf fehlende Schutzobjek-
te und geschützte Flächen, Hinweis auf vorliegende Land-
schaftspläne, redaktionelle Hinweise zur Übernahme der Dar-
stellungen der fortgeltenden FNP

• Stellungnahme des Burgenlandkreises vom 27.05.2024 
(UVP-Stelle)
Hinweise zur UVP-Pflicht

• Stellungnahme des Burgenlandkreises vom 27.05.2024 (un-
tere Forstbehörde)

und sonstige Regelungen. Diese dienen u. a. dem Schutz von Na-
tur und Landschaft, dem Schutz vor Baulärm und Erschütterun-
gen sowie dem Schutz weiterer öffentlicher und privater Belange.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über Einwendungen, For-
derungen und Anregungen entschieden worden.
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterla-
gen enthalten aus Datenschutzgründen keine Angaben über 
Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen 
Grundeigentümern wird von der auslegenden Stelle oder der 
Planfeststellungsbehörde des Landesverwaltungsamtes auf An-
frage Auskunft über die von dem Vorhaben betroffenen eigenen 
Grundstücke gegeben.
Der Vorhabenträgerin wurden natur- und landschaftspflegeri-
sche, wasserrechtliche, denkmalrechtliche sowie fischereirecht-
liche Genehmigungen und Befreiungen erteilt.
Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt worden.
Der Beschlusses ist sofort vollziehbar.

IV.
Rechtsbehelfsbelehrung
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses lautet:
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage bei dem
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt,
Breiter Weg 203 – 206 in 39104 Magdeburg
erhoben werden.

Der Kläger muss sich durch einen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich 
aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Präsidenten, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn 
Wochen ab Klageerhebung die zur Begründung seiner Klage 
dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Erklärungen 
und Beweismittel, die erst nach dieser Frist vorgebracht werden, 
sind nur zuzulassen, wenn der Kläger die Verspätung genügend 
entschuldigt. Dies gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand 
möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers 
zu ermitteln. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des 
Gerichts glaubhaft zu machen.
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststel-
lungsbeschluss hat keine auf-schiebende Wirkung. Der Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Anfech-
tungsklage (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) gegen die getroffene Ent-
scheidung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
des Planfeststellungsbeschlusses bei dem angegebenen Gericht 
gestellt und begründet werden.

M. Schneider
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt  
Teuchern

Flächennutzungsplan der Stadt Teuchern

Veröffentlichung des Entwurfs zur 2. Änderung des Teil-FNP 
der Stadt Teuchern und Ergänzung um die Ortschaften Grö-
ben und Trebnitz, zur 1. Änderung des Teil-FNP Deuben, zur 
1. Änderung des Teil-FNP Gröben, zur 1. Änderung des Teil-
FNP Krauschwitz, zur 1. Änderung des Teil-FNP Nessa, zur  
1. Änderung des Teil-FNP Prittitz
Der Stadtrat der Stadt Teuchern hat in seiner Sitzung am 20. Mai 
2025 mit Beschluss-Nr.: 47-06/2025 den Entwurf zur 2. Änderung 
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Information über den Erhalt des 
Planfeststellungsbeschlusses für 
Abschnitt A2 des Gleichstromvorhabens  
SuedOstLink (Bundesbedarfsplangesetz- 
Vorhaben Nr. 5 u. 5a) und die weiteren  
Baumaßnahmen
A. Vorhaben
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den 
Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem 
Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Vorhabenträger für 
den nördlichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission 
GmbH (im Folgenden „50Hertz“).
Der SuedOstLink besteht aus zwei im Bundesbedarfsplangesetz 
(BBPlG) vom 02.06.2021 genannten Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a 
(südlicher Teil). Der Planfeststellungsbeschluss für Abschnitt A2 
des SuedOstLinks wurde am 18. März 2025 durch die Bundes-
netzagentur als zuständige Genehmigungsbehörde gefasst.
Der Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses für Abschnitt A2 er-
teilt Baurecht für den Verlauf der Trasse durch den südlichen Teil 
von Sachsen-Anhalt sowie durch ein kurzes Stück von Thüringen. 
Die Trasse führt 95 Kilometer von Höhe Könnern im Salzlandkreis 
in Sachsen-Anhalt bis nördlich von Eisenberg im Saale-Holzland-
Kreis in Thüringen.
Ein Überblick zum Projekt SuedOstLink findet sich im Internet 
unter www.50hertz.com/suedostlink

B. Baudurchführung
Die Bauaktivitäten für die Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a erfolgen 
durch die von 50Hertz beauftragten Unternehmen und umfas-
sen die paarweise Verlegung von vier Schutzrohren. Dies erfolgt 
im offenen Grabenbau sowie, wo geschlossene Querungen er-
forderlich sind, im horizontalen Spülbohrverfahren oder dem 
Rohrvortriebverfahren. In die Schutzrohre werden in einem zwei-
ten Schritt an definierten Punkten bis zu zwei Kilometer lange 
Erdkabelstücke eingezogen und miteinander verbunden.
Zu den Vorhaben gehört die Errichtung einer Kabelmonito-
ringstation bei Zöschen Diese Anlage ist wichtig für die die Über-
wachung der Kabelsysteme. Zudem sind in regelmäßigen Ab-
ständen Oberflurschränke zur Ortung im Fehlerfall erforderlich.
Mit Eigentümern und Bewirtschaftern, die von den Baumaßnah-
men und dem späteren Betrieb des SuedOstLinks tangiert werden, 
schließt 50Hertz Vereinbarungen vor Beginn der Arbeiten, die un-
ter anderem Höhe und Umfang etwaiger Entschädigungen regeln. 
Zudem informiert 50Hertz die Eigentümer und Bewirtschafter spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der Bauarbeiten auf ihren Flächen.
Für die Baumaßnahmen werden öffentliche sowie private Stra-
ßen und Wege genutzt.

C. Zeitraum
Auf Basis von Einzelgenehmigungen nach Paragraf 44c Energie-
wirtschafsgesetz (EnWG) wurden bereits seit Anfang 2024 vor-

Hinweise zur Abgrenzung der Waldflächen
• Stellungnahme der Autobahn GmbH vom 02.05.2024

Hinweis, dass landschaftspflegerische Maßnahmen der Auto-
bahn GmbH berührt sind

• Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 
16.05.2024
Informationen zu berührten Naturschutzgebieten und Land-
schaftsschutzgebieten

Auswirkungen auf Boden, Fläche und Wasser
• Umweltbericht mit Ermittlung und Bewertung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Bodens
• Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuord-

nung und Forsten vom 19.06.2024
Hinweis auf Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden und auf die Vermeidung der Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzter Flächen,

• Stellungnahme der LMBV vom 28.05.2024
Informationen zu Flächen mit Bodenbelastungen

• Stellungnahme des Burgenlandkreises vom 27.05.2024 (un-
tere Abfall- und Bodenschutzbehörde)
Hinweise zu Bodenbelastungen

• Stellungnahme des BUND vom 22.05.2024 und der Bürger-
initiative gegen das interkommunale Industrie- und Gewer-
begebiet Burgenlandkreis (undatiert) sowie weiterer Bürger
Kritik an der geplanten Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen für das interkommunale Industrie- und Gewer-
begebiet an der A 9/B 91

• Stellungnahme der Naturfreunde Deutschlands vom 
21.05.2024
Kritik an der geplanten Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen für das interkommunale Industrie- und Gewer-
begebiet an der A 9/B 91

• Stellungnahme der Landwirtschafts-GmbH Osterland vom 
23.05.2024
Kritik an der geplanten Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen für das interkommunale Industrie- und Gewer-
begebiet an der A 9/B 91

Auswirkungen auf Luft und Klima
• Umweltbericht mit Ermittlung und Bewertung der Luftquali-

tät und des Mikroklimas

Auswirkungen auf das Landschaftsbild
• Umweltbericht mit Ermittlung und Bewertung von Auswir-

kungen auf das Ortsbild und die Erholungseignung

Auswirkungen auf den Menschen
• Umweltbericht mit Ermittlung von Lärmbelastungen und 

Luftverschmutzungen sowie Bewertung der Belastungen für 
den Menschen, Ausführungen zur Erholungseignung der Flä-
chen

Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter
• Umweltbericht mit Ermittlung und Bewertung der durch die 

Planung berührten Kultur- und Sachgüter,
• Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Ar-

chäologie Sachsen-Anhalt vom 06.06.2024
mit Informationen zu den Fundstellen archäologischer Kul-
turdenkmale im Stadtgebiet

Die Unterlagen zu den vorgenannten umweltbezogenen Infor-
mationen und die Stellungnahmen können während der Veröf-
fentlichung eingesehen werden.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiermit ortsüblich be-
kanntgemacht.

Stadt Teuchern, den 05.06.2025

M. Schneider
Bürgermeister
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gezogen einzelne Baumaßnahmen im Abschnitt A2 umgesetzt.
Die Arbeiten auf Basis des Planfeststellungsbeschlusses sind Ende 
März 2025 gestartet.
Nach derzeitiger Planung soll die Inbetriebnahme des Leitungs-
systems von Vorhaben Nr. 5 im Jahr 2027 beginnen. Die Inbe-
triebnahme des Leitungssystems von Vorhaben Nr. 5a (südlicher 
Teil) ist abhängig von der Realisierung des Projekts SuedOstLink+ 
(Vorhaben Nr. 5a, nördlicher Teil) und erfolgt voraussichtlich 
2030.

C. Gesetzesgrundlage
Grundlage für das Genehmigungsverfahren und den Planfest-
stellungsbeschluss ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG).
Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigte sind nach Paragraf 
75 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zur Duldung der Bau-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Strom-
netzen verpflichtet. Im Falle der Verweigerung kann 50Hertz bei 
der zuständigen Behörde die Duldung durchsetzen.

D. Ansprechpartner bei Fragen
Bei Fragen und Mitteilungen steht 50Hertz gerne zur Verfügung.
Ansprechpartnerin ist Sandra Spielbrink, T: +49 (0)30 5150-
3664, E-Mail: sol-kontakt@50hertz.com

Ortschaft Deuben

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde findet jeden 2. Mittwoch im Monat von 
17.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindeamt, Zeitzer Str. 13 in 
Tackau statt.
E-Mail: deuben@obm-stadt-teuchern.de

Michaela Topf
Ortsbürgermeisterin

Der Bürgermeister und die  
Ortsbürgermeisterin gratulieren zum:

70. Geburtstag
31.07. Herrn Eckhardt Wagenbrett Wildschütz
80. Geburtstag
28.07. Herrn Hans-Jürgen Keil Naundorf
85. Geburtstag
08.07. Herrn Gunter Meier Wildschütz

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 4. Juli 2025

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, der 23. Juni 2025

Der Bürgermeister und die  
Ortsbürgermeisterin gratulieren
zum 50. Hochzeitstag, dem Fest der goldenen 
Hochzeit:

Am 12. Juli 2025 den Eheleuten 
Marion und Günter Veit in Tackau.
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Ortschaft Gröben

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Ständig bin ich unter der Telefonnummer: 034443/ 637898 
und folgender E-Mail: ortsbuergermeister@ortschaft-groeben.
de erreichbar.

Ihr Ortsbürgermeister
Wolfgang Emmerich

Der Bürgermeister und der  
Ortsbürgermeister gratulieren zum:

75. Geburtstag
20.07. Herrn Bernd Baumgarten Runthal
85. Geburtstag
26.07. Frau Erika Kunze Gröben

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
aus Gröben und Runthal bitte merken Sie sich den nachfolgen-
den Termin vor:

Kinderfest am 24.5.2025 bei den  
„Deubener Bergzwergen“
Kinderlied:
Kindertag ist heute, das ist fein.
Da freuen sich die Leute, groß und klein.
Alle Lieder klingen froh und hell
und wer mit uns will singen, ist zur Stell´.
Was für ein guter Wettergott …

An unserem großen Tag strahlte die Sonne und wir konnten den 
Kindertag bei warmen Temperaturen feiern.
Die Spielstände, die Cafeteria, die Hüpfburg, das Entenangeln, 
die Bastelstraße,das Schminken, das Kasperle- Theater, die Ros-
ter-, Popcorn-, Zuckerwatte-, Getränke usw. waren gut besucht.
Wir danken allen Unterstützern für die Freizeit, die für uns „ge-
opfert“ wurde.

Gustav E.:
„Die Geschichte vom Hund war schön.“
Till:
„Die Bänder bei der Bastelstraße, mit dem Namen drauf, waren 
schön.“
Timo:
„Für mich war die Hüpfburg am coolsten.“
Emma:
„Mir hat´s am besten beim Entenfischen gefallen.“
Alwin:
„Der Kasperle beim Puppentheater hat mir gefallen und die 
Schminke und dass ich das Armband von Levi bekommen habe 
und dass ich Pitti ganz toll fand und die Zuckerwatte und das 
Popcorn.“
Magda:
„Ich hatte an diesem Tag auch Geburtstag und fand es toll, dass 
ich geschminkt werde.“
Maria:
„Alles war für mich toll.“
Samira:
„Es war einfach alles schön, wie verrückt.“

Das Team der „Deubener Bergzwerge“

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN
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55 Jahre Kindertagesstätte in Nessa
Am Freitag, dem 23.5.25 feierten wir den Familiennachmittag 
sowie unser 55-jähriges Jubiläum. Zu Beginn sangen wir unse-
re Blaustrumpfhymne und alle Kinder stellten sich zu einer gro-
ßen 55. auf und eine Drohne machte tolle Aufnahmen. Danach 
konnten die Kinder an den verschiedensten Stationen, die von 
den Erzieherinnen vorbereitet und betreut worden, Aktivitäten 
ausführen. Auch eine externe „Trau dich“- Atelier Anbieterin war 
mit da, welche Bastelarbeiten angeboten hat. Es konnte auch 
gelost werden. Leckerer Kuchen, Kaffee, Roster, Jägerbrötchen, 
Creps, Bowle und diverse Getränke gingen über die Verkaufsthe-
ke. Es war ein gelungener Nachmittag, der ohne die fleißigen 
Kuratoriumsmitglieder und deren Partnern sowie ihren Famili-
enmitgliedern nicht hätte durchgeführt werden können. Danke! 
Auch großes Dankeschön an den Bauhof, meinem Erzieherteam 
und Herrn Pech für die Drohnenaufnahmen.

Und folgenden Sponsoren möchte ich auch recht herzlich dan-
ken:
- Sparkasse Burgenlandkreis
- Menüservice Seiffert
- Schiegl Schaltanlagenbau
- KGSH Hohenmölsen
- Schmidt Dach – Fassadenbau
- Sach – und Geldspenden von Eltern und ehemaligen Erzie-

herinnen

Heike Gänkler
Leiterin der Kita „Kleine Blaustrümpfe“

Ortschaft Prittitz

Ortschaft Gröbitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Sprechstunde findet jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 18 Uhr im Gemeindebüro in der Gröbitzer Haupt-
straße 4 statt.

Ihr Ortsbürgermeister
Alexander Blome

Der Bürgermeister und der  
Ortsbürgermeister gratulieren zum

75. Geburtstag
13.07. Herrn Peter Schwamberger

Seniorentreffen in Gröbitz
Alle Gröbitzer Senioren sind ganz herzlich nach Prittitz, Wei-
ßenfelser Str. 16 (BHG) zum Seniorentreffen eingeladen. Die 
Treffen sind immer den letzten Donnerstag im Monat.
Bei Fragen bitte an die Ortsbürgermeisterin von Prittitz, Frau 
Lissi Weise wenden. Tel.: 0176 4660 1155

Ortschaft Krauschwitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443/ 26112 für 
Ihre Anliegen erreichbar.

Fred Taubert
Ortsbürgermeister

Ortschaft Nessa

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443/ 22029 oder 
per E-Mail: h-d-lukas@web.de für Ihre Anliegen erreichbar.

A. Lukas
Ortsbürgermeisterin

Der Bürgermeister und die  
Ortsbürgermeisterin gratulieren zum

70. Geburtstag
12.07. Herrn Michael Pretzsch Wernsdorf
80. Geburtstag
07.07. Herrn Gerhard Brückner Obernessa
85. Geburtstag
11.07. Frau Herta Kamphoff Dippelsdorf
12.07. Frau Siegrid Seifert Obernessa

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
die Sprechzeiten sind nach Vereinbarung.
Telefon: 0176 4660 1155

Ihre Ortsbürgermeisterin
Lissi Weise

Seniorentreff

Die Seniorentreffen finden an jedem letzten Donnerstag des 
Monats ab 14.00 Uhr in der Weißenfelser Straße 16 (BHG), 
Prittitz statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Applaus der anderen Kinder gefeiert.
Solche Erlebnisse sind uns wichtig. Sie zeigen den Kindern, dass 
ihre Kita ein Ort ist, an dem sie nicht nur lernen, sondern auch 
ganz besondere Momente erleben dürfen. Ohne den Förderver-
ein wäre das so nicht möglich – für diese Unterstützung sind wir 
von Herzen dankbar.

Team der integr. KITA „Haus der kleinen Waldgeister“

Der Bürgermeister und der  
Ortsbürgermeister gratulieren zum

70. Geburtstag
27.07. Herrn Hartmut Schwarze Bonau
75. Geburtstag
16.07. Frau Eleonore Engelhardt Teuchern
80. Geburtstag
18.07. Herrn Rolf Teuchert Teuchern
85. Geburtstag
13.07. Herrn Rudolf Nessen Teuchern
90. Geburtstag
17.07. Frau Rita Willaschek Teuchern
95. Geburtstag
10.07. Frau Gertrud Schmidt Teuchern

Der Bürgermeister und die  
Ortsbürgermeisterin gratulieren zum

70. Geburtstag
11.07. Herrn Bernhard Archleb Prittitz
80. Geburtstag
19.07. Herrn Rolf Kraneis Prittitz

Orgelsommer unterwegs in der Prittizer 
Kirche
Am 25.05.2025 um 14 Uhr machte unser Stadtkantor Herr Tho-
mas Piontek mit Sängerin Doreen Busch in unserer Kirche Stati-
on. Trotz des leichten Regens kamen zahlreiche Besucher um den 
Orgelklängen und den Gesang zu hören / lauschen.
Das abwechslungsreiche Programm bestand aus Stücken nam-
hafter Komponisten wie Dietrich Buxstehude, Johann Sebastian 
Bach und Heinrich Schütz. Der Organist konnte somit alle Regis-
ter ziehen und selbst die kleinste Orgelpfeife kam zum Einsatz. 
Doreen Busch brachte dem Publikum zwischendurch englische 
Segenslieder zu Gehör. Passend zur Jahreszeit durften die Zuhö-
rer selbst ausgewählte Frühlingslieder mitsingen.
Es war ein sehr schöner Nachmittag, der bei Kaffee und Kuchen 
sowie schönen Gesprächen sein Ende nahm.
Nochmals herzlichen Dank Herrn Piontek, Frau Busch, allen flei-
ßigen Helfern und den eingegangenen Spenden.

Der Gemeindekirchenrat von Prittitz

Ortschaft Teuchern

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie für dringende Fälle und Terminvereinbarungen 
unter der Telefonnummer 034443 20295 oder per E-Mail: 
teuchern@obm-stadt-teuchern.de erreichbar.

Dirk Angermann
Ortsbürgermeister

Unsere kleinen Helden feiern Kindertag
Was für ein Tag! Der Kindertag unserer integrativen KITA „Haus 
der kleinen Waldgeister“, war wieder ein voller Erfolg und be-
scherte den großen und kleinen Kindern einen unvergesslichen 
Tag voller Spiel und Spaß.
Schon am Morgen war die Aufregung spürbar. Dank der Un-
terstützung des Kinder- und Jugendfördervereins Teuchern e. V. 
und der Einnahmen aus unseren Veranstaltungen konnten wir 
gleich mehrere Attraktionen einladen. Und die hatten es in sich!
Das Spielemobil erwies sich als wahre Schatzkiste für unsere Ent-
decker. Mit besonderen Rutschen, Bällebad, Kriechtunnel u.v.m. 
gab es unzählige Möglichkeiten zum Toben und Lachen – wir 
hätten uns keinen schöneren Anblick wünschen können.
Der „Heiße Draht“ hat vor allem unsere Hortkinder gefesselt. Mit 
ruhiger Hand und jeder Menge Ehrgeiz führten sie die Draht-
schleife durch den Parcours. Jeder kleine Lichtimpuls wurde mit 
einem erschrockenen Lachen quittiert – Konzentration und Fin-
gerspitzengefühl waren gefragt. Und ja, wir Erzieher:innen muss-
ten natürlich auch mal ran … mit mäßigem Erfolg!
An der Fußball-Klettwand konnten sich unsere kleinen Kicker 
dann wie echte Profis fühlen: Ziel anvisieren, kräftig schießen – 
und zack, wieder ein Treffer! Jeder Treffer wurde mit Jubel und 

Der Bürgermeister und der  
Ortsbürgermeister gratulieren  
in Teuchern:
Am 17. Juni 2025 zum 50. Hochzeitstag, 
dem Fest der goldenen Hochzeit den 
Eheleuten Monika und Karl-Heinz Eichhorn.
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Die Evangelischen Kirchspiele Teuchern/ 
Kistritz, Görschen/ Stößen laden ein

Gottesdienste und Andachten

Sonntag, 22.06.2025
14:00 Uhr Teuchern Andacht zum Gemeindefest
Samstag,05.07.2025
17:00 Uhr Deuben Andacht zum Bergmannsfest
Sonntag, 27.07.2025
10:30 Uhr Trebnitz Gottesdienst
Regelmäßige Gruppen im Pfarrhaus Teuchern
Gitarre Di., 15:00 – 15:30 Uhr
Kindertreff Teuchern Di., 15:30 bis 16:30 Uhr
Chorprobe Do., ab 19:00 Uhr
Seniorenkreis jeden 1. Donnerstag, um 14:00 Uhr
Spielenachmittage Samstag, 17.05., ab 15:00 Uhr

Gemeindefest am 22.06. um 14:00 Uhr in der Kirche 
Teuchern

Andacht und Konzert mit der Gruppe „Sentire Cantus“, im 
Anschluss Kaffee und Kuchen

KinderFerienTage

Montag – Donnerstag, 30. Juni – 3. Juli,
Gemeindehaus Hohenmölsen

Gemeinsam beginnen wir die Ferien, wie schon seit vielen Jah-
ren. Die FerienTage sind für Kinder von 6 – 12 Jahren. Anmel-
dungen sind ab dem 2. Juni bei Katrin Lange oder Friederike 
Rohr möglich.

Kontakte

Ingrid Gätke (ordinierte Gemeindepädagogin)
Tel.: (mobil) 0162 7442933
Mail: i.gaetke@noezz.de
Gemeindebüro
Gemeindesekretärin: Frau Weis
Öffnungszeit: Dienstag 11:30 - 13:30 Uhr
Mobil: 0179 6642107
Mail: manuela.weis@ekmd.de

Der Stadtchor Teuchern informiert

Termine Sommer / Herbst 2025

Samstag, 21.06.25
15:00 Uhr Sommerkonzert Stadtchor Teuchern mit Män-

nergesangsverein Kayna
Samstag, 16.08.25
14:00 - 100 Jahre „Männerchor Gröbitz“
16:00 Uhr Sängerfest in Gröbitz
Soonntag, 14.09.25

„Singen auf Burgen“ Marienkirche Weißenfels
Mittwoch, 17.09.25
16:00 Uhr Herbstkonzert Seniorenheim Zeitz
Samstag, 20.09.25
Nachmittag Hoffest Heimatverein

„Grüner Baum“ Teuchern
Samstag, 04.10.25
14:00 - Wandelkonzert
16:00 Uhr Heinrich-Schütz-Fest Marienkirche Weißenfels
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Ortschaft Trebnitz

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Sehr geehrte Einwohner,
jeden 2. Montag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr ist 
Sprechzeit im Büro des Ortsbürgermeisters, Trebnitzer Dorfstr. 
30, Tel. 0152 02139110.

M. Brockelt
stellv. Ortsbürgermeister

Der Bürgermeister und der stellv.  
Ortsbürgermeister gratulieren zum

70. Geburtstag
12.07. Frau Renate Elsner Trebnitz
18.07. Herrn Paul Elsner Trebnitz
22.07. Herrn Volkmar Schob Trebnitz-Siedlung

Tierisch was los! – Kinderfest in der Kita  
voller Abenteuer und Fantasie
Anlässlich des Kindertages wurde am 2. Juni 2025 bei uns in der 
Kita ein fröhliches und fantasievolles Kinderfest gefeiert. Unter 
dem Motto „Abenteuer im Tierreich“ feierten wir mit den Kin-
dern ein kunterbuntes Fest, das ganz im Zeichen tierischer Fanta-
sie stand – mit jeder Menge Spaß, Spiel und Bewegung.
Mit großer Begeisterung hatten sich die Kinder verkleidet. Schon 
am frühen Morgen wimmelte es auf dem bunt geschmückten 
Kita- Gelände von kleinen Löwen, Krokodilen, Schmetterlingen 
und anderen kreativen Tiergestalten.

Ob bei lustigen Spielen, wilden Tänzen, fröhlichem Gesang 
oder ausgelassenem Herumtollen im Freien – die Stimmung war 
durchweg fröhlich und lebendig. Ein echtes Highlight war die 
Seifenblasen- Maschine, die für strahlende Kinderaugen, lautes 
Gelächter und leuchtende Seifenblasen sorgte.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Viele süße und 
herzhafte Leckereien und prickelnde Brause machten das tieri-
sche Abenteuer auch kulinarisch zu einem Fest.
Ein herzliches Dankeschön geht hiermit nochmals an alle en-
gagierten Eltern, die zum Gelingen unseres Festes beigetragen 
haben. Gemeinsam wurde das Motto „Abenteuer im Tierreich“ 
nicht nur gelebt, sondern mit viel Herz zum Leben erweckt.


